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	Betriebsanweisung
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	Stand:

	Anwendungsbereich

	
	Diese Betriebsanweisung gilt für die Glas- und Fassadenreinigung an hochgelegenen Arbeitsplätzen.

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	

[image: Warnung vor ätzenden Stoffen] 
	· Bei der Glas- und Fassadenreinigung besteht die Gefahr des Absturzes von hochgelegenen Arbeitsplätzen. 
· Bei Arbeiten auf Glasflächen, Staubdecken und anderen nicht durchsturzsicheren Flächen, insbesondere auf Lichtplatten besteht die Gefahr des Durchbrechens. 
· Beim Umgang mit Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen und Leitern besteht Gefahr des Anstoßens an Personen oder Gegenstände im Bereich des Verfahrweges. Herabfallendes Werkzeug und Material kann Personen im öffentlichen Verkehrsraum gefährden. Das verwendete Arbeitsmittel, z. B. eine Arbeitsbühne kann durch öffentlichen sowie innerbetrieblichen Verkehr oder Deckenkrane umgestoßen werden, die Aufstellfläche kann ungeeignet, z. B. uneben, nicht ausreichend tragfähig sein.
· Bei widrigen Witterungsverhältnissen (Eis/Schnee) besteht erhöhte Rutschgefahr. 
· Durch aggressive Reinigungsmittel besteht Verätzungsgefahr für Haut und Augen.
· Durch elektrischen Strom besteht Stromschlaggefahr, z. B. auf Strom leitenden Oberflächen (z. B. Gerüst), PV-Anlagen oder in der Nähe von Freileitungen.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	

	Allgemein:
· Für seit 1998 erstellte Bauwerke ist eine „Unterlage für spätere Arbeiten“ vorgeschrieben. Darin sind Angaben zum Reinigungskonzept für das Gebäude sowie Regelungen zu hochgelegenen Arbeitsplätzen enthalten.
· Leitern sind immer nur zweite Wahl. Es sind andere geeignete technische Lösungen bzw. Arbeitsmittel, z. B. Teleskopstangensysteme als Alternative zur Leiter zu prüfen.

Bei Benutzung von Leitern:
· Es dürfen nur die im Unternehmen zugelassenen Leitern verwendet werden. Leitern dürfen bis zu einer Höhe von 5,00 m über Aufstellfläche verwendet werden. Die Leiter ist standsicher auf ebenem und tragfähigem Untergrund sowie mit einer Neigung zwischen 65 Grad und 75 Grad aufzustellen.
· Leitern als Arbeitsplatz nur verwenden, wenn beide Füße auf einer Leiterstufe (Stufe mind. 8 cm breit) oder Plattform stehen. Bei einer Standhöhe zwischen 2,00 m und 5,00 m nur zeitweilige Arbeiten (maximal zwei Stunden pro Arbeitsschicht) ausführen. Ab 3,00 m Länge der Leiter sind Stabilisierungseinrichtungen zu verwenden, z. B. die Verbreiterung der Standfüße mit einer Quertraverse.

Beim Arbeiten auf Dächern:
· Niemals leichtsinnig, z. B. mit einer Leiter oder von einer Arbeitsbühne auf ein Dach klettern. Vor dem Betreten sicherstellen, dass durchtrittsichere Dächer und Bauteile verbaut sind. Nicht durchtrittsicher sind z. B. Acryl- bzw. Kunststofflichtplatten.
· Müssen nicht durchtrittsichere Dächer und Bauteile in fertiggestellten Gebäuden (keine Baustelle) begangen werden, muss der Dachzugang verschlossen sein. Der Zugang darf nur von besonders unterwiesenen und beauftragten Personen geöffnet werden. Auf dem Dach müssen sicher ausgeführte Verkehrswege zum Arbeitsbereich vorhanden sein.
· Bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf nicht begehbaren Bauteilen müssen geeignete Maßnahmen vorhanden sein, die ein Durchbrechen und Abstürzen von Personen verhindern. Der Gefahrenbereich beginnt im Abstand von 2,00 m zum nicht durchtrittsicheren Dachbauteil bzw. zur Absturzkante. Ggf. müssen z. B. Geländer, Abdeckungen, lastverteilende Unterlagen genutzt werden.
· Beim Arbeiten auf Dächern muss ab 2,00 m Höhe eine feste Absturzsicherung vorhanden sein.
· Wenn kein anderes sicheres Arbeitsverfahren möglich ist, können für kurzzeitige Arbeiten Anschlageinrichtungen unter Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA g A) benutzt werden. Beim Einsatz von PSA g A muss theoretisch und praktisch unterwiesenes Personal (mit praktischen Übungen) eingesetzt werden. Ein Rettungskonzept einschließlich Rettungsgeräten müssen vorhanden sein. Auch die Rettung von Personen muss geübt werden.

	
	
Beim Reinigen von Fenstern:
· Wenn die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes oder von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden können, Arbeit einstellen und z. B. Objektleitung informieren.
· Bei einer Absturzhöhe von mehr als 1,00 m im Gebäudebetrieb bzw. 2,00 m auf Baustellen sind Maßnahmen zur Absturzsicherung zu ergreifen, z. B. mobiles Schutzgeländer anbringen, wenn die Reinigung der Fensterflächen und -rahmen vom Boden aus nicht möglich ist oder wenn fest installierte Geländer oder Brüstungen fehlen.
· Wenn kein anderes sicheres Arbeitsverfahren möglich ist, können für kurzzeitige Arbeiten Anschlageinrichtungen unter Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA g A) benutzt werden. Beim Einsatz von PSA g A muss theoretisch und praktisch unterwiesenes Personal (mit praktischen Übungen) eingesetzt werden. Ein Rettungskonzept einschließlich Rettungsgeräten müssen vorhanden sein. Auch die Rettung von Personen muss geübt werden.
· Fensterbänke nur betreten, wenn sie tragfähig und mindestens 25 cm breit sind (ggf. Trittaufsätze benutzen). PSA g A nur oberhalb der Arbeitsplätze an tragfähigen Bauteilen oder an Anschlageinrichtungen befestigen.
· Wenn auf Reinigungsbalkonen der Aufstieg auf Leitern und Tritten erforderlich ist, ist zusätzlich PSA g A an geeigneten Anschlageinrichtungen zu benutzen. 
· Nicht durchsturzsichere Glasflächen, z. B. Lichtplatten einschließlich des Gefahrenbereichs nicht betreten. Der Gefahrenbereich beginnt im Abstand von 2,00 m zum nicht durchtrittsicheren Dachbauteil bzw. zur Absturzkante. Gefahrenbereiche kennzeichnen bzw. absperren oder die nicht durchsturzsicheren Bereiche mit Absturzsicherungen, z. B. mobiler Seitenschutz sichern.
· Geeignete Anschlageinrichtungen sind vor PSA g A Nutzung durch den Unternehmer festzulegen. 

Verwendung von Arbeitsbühnen, Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen:
· Arbeitsbühnen, Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen und Leitern dürfen nur von unterwiesenen und eingewiesenen Personen bedient werden. 
· Es sind die jeweiligen Bedienungsanleitungen zu beachten. 
· Je nach Anlage ist ein Rückhaltesystem (PSA g A) erforderlich. 
· Bei Erfordernis im öffentlichen oder betrieblichen Verkehr, ordnungsgemäße Verkehrssicherung organisieren und durchführen, ggf. der verkehrsrechtlichen Anordnung entsprechend. Auch sonstige Gefahrenbereiche, z. B. Deckenkrane in Industriehallen beachten.
· Die Aufstellung darf nur auf tragfähigem und ebenem Untergrund erfolgen.
· Die Anlage darf nur von den entsprechenden Zusteigestellen aus bestiegen und verlassen werden. Das Aussteigen aus Arbeitsbühnen an bzw. auf hochgelegenen Arbeitsplätzen ist nicht gestattet. 
· Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn durchführen und neben der staatlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchung (HU) für den Straßenverkehr insbesondere auf die durchgeführten DGUV Prüfungen (i. d. R. jährlich) bzw. Wartungen und Prüfungen nach Herstellerangaben der z. B. auf einem Fahrzeug montierten Höhentechnik achten.
· Vor Beginn der Arbeiten ist die Inbetriebnahme einer in Fremdeigentum befindlichen Anlage, im Voraus beim Eigentümer bzw. Besitzer, z. B. bei der Hausverwaltung anzumelden und zu protokollieren. Nur geprüfte Anlagen benutzen. Bei Mängeln oder Defekten darf die 
Anlage nicht benutzt werden.
· Die Höhentechnik-Anlage darf ausschließlich von  Person(en) + Werkzeug(en)/Material(ein) belastet bzw. genutzt werden.
· Vor dem Verfahren der Anlage ist sicherzustellen, dass sich keine Personen oder Gegenstände 
im Bereich des Verfahrweges befinden. Der Verfahrweg muss während des Verfahrens laufend eingesehen werden.
· Die Benutzung der Anlage ist nur bis zu einer Windstärke von  BF zulässig. Bei höheren Windstärken sind die Arbeiten sofort einzustellen. Die Anlage ist dann in die Parkposition zu bringen und sturmsicher zu verankern.
· Die Benutzung der Anlage bei Eis/Schnee ist aufgrund der erhöhten Rutschgefahr nicht zulässig.
· Nach Beendigung der Arbeiten ist die Anlage wieder in die Parkposition zu bringen, sturmsicher zu verankern und mit einem Vorhängeschloss gegen Unbefugte zu sichern.


	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	


	· Geeignete Kleidung, z. B. zum Schutz vor Hitze, Kälte oder UV-Strahlung tragen, ausreichende Pausen machen und ausreichend trinken.
· Sichtprüfung von Stromkabeln vor der Benutzung von Gerätschaften, z. B. Hochdruckreiniger 
und PRCD-S Personenschutzschalter verwenden. Schutzabstände in der Nähe von Freileitungen einhalten. Isolierende Schutzlagen und Schutzabschaltungen sind zu verwenden.
· Sicherheitsschuhe mindestens der Kategorie S2, auf Baustellen Kategorie S3 tragen. 
· Vorbeugenden Hautschutz gemäß Hautschutzplan  (z. B. für Fassadenreinigung, Glasreinigung) benutzen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille bei aggressiven Reinigungsmitteln verwenden, Betriebsanweisung  beachten.


	Verhalten bei Störungen

	
	Bei Auffälligkeiten an den Arbeitsmitteln und PSA, diese nicht benutzen und den Vorgesetzten benachrichtigen. Wenn Arbeiten nicht sicher fortgeführt werden können, diese unterbrechen.
Störungen an Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen sind der Hausverwaltung zu melden.
Name: , Tel.:  zu benachrichtigen.

	Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe

	

	Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen), der Unfall zu melden, die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten.
Notruf: 
Ersthelfer/in: , Tel.:

	Instandhaltung/Entsorgung

	PSA g A müssen mindestens einmal jährlich, bei Bedarf öfter, durch einen Sachkundigen oder eine Sachkundige geprüft werden. Die Herstellervorgaben zur Nutzungsdauer sind zu beachten. Vor der Verwendung ist durch den Nutzer eine Sichtprüfung vorzunehmen.

	Datum:

	Unterschrift:
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